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1. Allgemeines 
Für sämtliche von attentus im Zusammenhang mit dem Arbeit-
nehmerüberlassungsvertrag (im Folgenden: AÜV) erbrachte 
oder zu erbringende Dienstleistungen gelten die nachstehen-
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB). 
Abweichende AGB des Kunden (im Folgenden: Auftraggeber) 
gelten auch dann nicht, wenn attentus nicht ausdrücklich wider-
spricht oder der Auftraggeber erklärt, nur zu seinen Bedingun-
gen abschließen zu wollen. 
 
 
2. Vertragsabschluss  
Das Vertragsverhältnis kommt durch das Angebot von attentus 
nach Maßgabe des AÜV sowie dieser AGB und die schriftliche 
Annahmeerklärung des Auftraggebers mit Unterzeichnung des 
AÜV zustande. 
Sofern der Auftraggeber beabsichtigt, dem Zeitarbeitnehmer 
den Umgang mit Geld und/oder Wertsachen zu übertragen, wird 
er vorab mit attentus eine gesonderte Vereinbarung treffen. 
Der Auftraggeber sichert zu, dass kein im Rahmen dieses AÜV 
eingesetzter Arbeitnehmer in den letzten 6 Monaten über einen 
anderen Personaldienstleister beim Auftraggeber tätig war. An-
dernfalls informiert der Auftraggeber attentus über die kürzere 
Unterbrechung. Vorangegangene Einsätze werden in diesem 
Falle bei der Vereinbarung der Einsatzdauer berücksichtigt. 
 
 
3. Arbeitsrechtliche Beziehungen 
Der Abschluss dieser Vereinbarung begründet keine arbeits-
rechtliche Beziehung zwischen dem Zeitarbeitnehmer und dem 
Auftraggeber. attentus ist Arbeitgeber des Zeitarbeitnehmers.  
Für die Dauer des Einsatzes bei dem Auftraggeber obliegt die-
sem die Ausübung des arbeitsbezogenen Weisungsrechts. Der 
Auftraggeber wird dem Zeitarbeitnehmer nur solche Tätigkeiten 
zuweisen, die dem mit attentus vertraglich vereinbarten Tätig-
keitsbereich unterliegen und die dem Ausbildungsstand des je-
weiligen Zeitarbeitnehmers entsprechen. Im Übrigen verbleibt 
das Direktionsrecht bei attentus. 
 
 
4. Fürsorge-/ Mitwirkungspflichten des Auftraggebers / Ar-
beitsschutzmaßnahmen  
Der Auftraggeber übernimmt die Fürsorgepflicht im Zusammen-
hang mit Arbeitsschutzmaßnahmen am Beschäftigungsort des 
Zeitarbeitnehmers (§ 618 BGB, § 11 Absatz 6 AÜG). Er stellt 
attentus insoweit von sämtlichen Ansprüchen des Zeitarbeit-
nehmers sowie sonstiger Dritter frei, die aus einer nicht oder 
nicht ausreichenden Wahrnehmung dieser Pflicht resultieren.  
Der Auftraggeber sichert zu, dass am Beschäftigungsort des 
Zeitarbeitnehmers geltende Unfallverhütungs- und Arbeits-
schutzvorschriften (u. a. §§ 5, 6 ArbSchG) sowie die gesetzlich 
zulässigen Arbeitszeitgrenzen und Pausen eingehalten werden. 
Insbesondere wird der Auftraggeber den Zeitarbeitnehmer vor 
Beginn seiner Tätigkeit einweisen und über etwaig bestehende 
besondere Gefahren der zu verrichtende Tätigkeit sowie Maß-
nahmen zu deren Abwendung aufklären. Die Belehrung ist vom 
Auftraggeber zu dokumentieren und attentus in Kopie auszu-
händigen. Sofern Zeitarbeitnehmer von attentus aufgrund feh-
lender oder mangelhafter Sicherheitseinrichtungen oder Vor-
kehrungen im Betrieb des Auftraggebers die Arbeitsleistung ab-
lehnen, haftet der Auftraggeber für die dadurch entstehenden 
Ausfallzeiten.  
 
Die für den Einsatz notwendigen arbeitsmedizinischen Vorsor-
geuntersuchungen sind vor dem Überlassungsbeginn durchzu-
führen und dem Auftraggeber nachzuweisen. Sofern Nachun-
tersuchungen erforderlich werden, teilt der Auftraggeber dies at-
tentus schriftlich mit. Nachuntersuchungen werden von dem für 
den Auftraggeber zuständigen Werksarzt oder falls ein solcher 
nicht vorhanden ist, von einem vom attentus beauftragten Be-
triebsarzt auf Kosten von attentus durchgeführt. 
Zur Wahrnehmung der von attentus obliegenden Überwa-
chungs- und Kontrollmaßnahmen gestattet der Auftraggeber 

attentus ein Zutrittsrecht zu den Arbeitsplätzen der Zeitarbeit-
nehmer innerhalb der üblichen Arbeitszeiten.  
Sofern für die Beschäftigung der Zeitarbeitnehmer behördliche 
Genehmigungen erforderlich sind oder werden, verpflichtet sich 
der Auftraggeber diese vor Aufnahme der Beschäftigung durch 
den Zeitarbeitnehmer einzuholen und attentus die Genehmi-
gung auf Anfrage vorzulegen.  
Der Auftraggeber sichert zu, attentus einen etwaigen Arbeitsun-
fall des überlassenen Zeitarbeitnehmers unverzüglich, das 
heißt am Schadenstag, schriftlich anzeigen. In der Folge wird 
der Auftraggeber attentus einen schriftlichen Schadensbericht 
innerhalb von 5 Werktagen nach Eintritt des Schadensfalles 
überlassen oder mit attentus den Unfallhergang untersuchen. 
 
 
5. Zurückweisung / Austausch von Zeitarbeitnehmern  
Der Auftraggeber ist berechtigt, einen Zeitarbeitnehmer durch 
schriftliche Erklärung gegenüber attentus zurückzuweisen, 
wenn ein Grund vorliegt, der attentus zu einer außerordentli-
chen Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Zeitarbeit-
nehmer berechtigen würde (§ 626 BGB). Der Auftraggeber ist 
verpflichtet, die Gründe für die Zurückweisung detailliert darzu-
legen.  
Stellt der Auftraggeber innerhalb der ersten vier Stunden fest, 
dass ein Zeitarbeitnehmer von attentus nicht für die vorgese-
hene Tätigkeit geeignet ist, werden ihm, nach vorheriger Rück-
sprache, bis zu vier Arbeitsstunden nicht berechnet. attentus 
wird im Rahmen gegebener Möglichkeiten eine Ersatzkraft stel-
len. Ist dies nicht möglich, wird attentus von der Überlassungs-
verpflichtung befreit.  

 

6. Leistungshindernisse / Rücktritt 
Wird der Betrieb des Auftraggebers bestreikt, darf dieser entge-
gen der Regelung in § 11 Absatz 5 AÜG keine Zeitarbeitnehmer 
in dem Betrieb tätig werden lassen. Darüber hinaus gilt das Ein-
satzverbot für Streiks, die von Mitgliedsgewerkschaften der 
DGB-Tarifgemeinschaft initiiert wurden, auch für bereits vor Be-
ginn der Arbeitskampfmaßnahme eingesetzte Arbeitnehmer. 
Demnach wird der Zeitarbeitnehmer im Umfang des Streikauf-
rufs nicht in Betrieben oder Betriebsteilen eingesetzt, die ord-
nungsgemäß bestreikt werden. Der Auftraggeber stellt sicher, 
dass keine Zeitarbeitnehmer eingesetzt werden, soweit das Ein-
satzverbot reicht. attentus ist insoweit nicht verpflichtet, Zeitar-
beitnehmer zu überlassen. Von den vorstehenden Regelungen 
können die Parteien des Arbeitskampfes im Einzelfall abwei-
chen und den Einsatz von Zeitarbeitnehmern vereinbaren (z.B. 
in Notdienstvereinbarungen). Es gilt insoweit § 11 Absatz 5 Satz 
2 AÜG. Der Auftraggeber informiert attentus unverzüglich über 
einen laufenden oder geplanten Streik.  
Nimmt der Zeitarbeitnehmer seine Tätigkeit entgegen der Ver-
einbarung nicht oder nicht zeitgerecht auf, wird der Auftragge-
ber attentus unverzüglich unterrichten. attentus wird sich nach 
besten Kräften bemühen, kurzfristig eine Ersatzkraft zu stellen. 
Ist dies nicht möglich, wird attentus von dem Auftrag befreit. Un-
terbleibt die unverzügliche Anzeige durch den Auftraggeber ste-
hen diesem Ansprüche aus und im Zusammenhang mit der 
nicht oder nicht rechtzeitig erfolgten Aufnahme der Tätigkeit 
durch den Zeitarbeitnehmer gegen attentus nicht zu. 
 
7. Abrechnung  
Bei sämtlichen von attentus angegebenen Verrechnungssätzen 
handelt es sich um Nettoangaben. attentus wird dem Auftrag-
geber bei Beendigung des Auftrages - bei fortdauernder Über-
lassung wöchentlich - eine Rechnung unter Ausweis der 
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gesetzlichen Mehrwertsteuer stellen, es sei denn die Parteien 
vereinbaren ausdrücklich eine abweichende Abrechnungs-
weise.  
Änderungen des Einsatzortes sowie des Arbeitsbereiches be-
rechtigen attentus zur Änderung des Stundenverrechnungssat-
zes.  
attentus nimmt die Abrechnung nach Maßgabe der von dem 
Zeitarbeitnehmer überlassenen und von dem Auftraggeber wö-
chentlich unterschriebenen Stundennachweise vor. 
Folgende Zuschläge gelten als vereinbart, sofern keine indivi-
duelle Vereinbarung getroffen ist: 
a) Überstunden   25%  
b) Arbeitsstunden in der Zeit von 
 20.00 - 6.00 Uhr (Nachtarbeit) 25% 
c) Überstunden in der Zeit zwischen 
 20.00 - 6.00 Uhr   40% 
d) Arbeitsstunden an Sonntagen  50% 
e) Arbeitsstunden an bezahlten 
 Feiertagen   100% 
(Überstunden sind die über die vereinbarte wöchentliche  
Arbeitszeit hinausgehenden Stunden) 
 
 
Für den Fall, dass attentus Stundennachweise zur Abrechnung 
nicht vorgelegt werden und dies auf ein Verhalten des Auftrag-
gebers zurückgeht, ist attentus berechtigt, im Streitfalle eine 
tägliche Arbeitszeit des Zeitarbeitnehmers zu berechnen, die 
der maximalen täglichen Arbeitszeit von Arbeitnehmern nach 
dem Arbeitszeitgesetz in der jeweils geltenden Fassung ent-
spricht (§ 3 ArbZG). Dem Auftraggeber bleibt in diesen Fällen 
vorbehalten, eine geringere Beschäftigungsdauer des Zeitar-
beitnehmers nachzuweisen.  
Die Rechnungsbeträge sind mit Zugang der von attentus erteil-
ten Abrechnung bei dem Auftraggeber sofort – ohne Abzug - 
fällig. Der Auftraggeber gerät in Verzug, wenn der Rechnungs-
betrag nicht innerhalb von 10 Kalendertagen ab Zugang der 
Rechnung auf dem Geschäftskonto von attentus eingeht. Einer 
vorherigen Mahnung bedarf es nicht (§ 286 Absatz 3 BGB). § 
288 BGB (Verzugszinsen) findet Anwendung.   
Die von attentus überlassenen Zeitarbeitnehmer sind nicht zur 
Entgegennahme von Vorschüssen oder Zahlungen auf die von 
attentus erteilten Abrechnungen befugt.  
 
8. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht / Abtretung  
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, gegenüber Forderungen 
von attentus aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht gel-
tend zu machen, es sei denn, die von dem Auftraggeber geltend 
gemachte Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt.  
Der Auftraggeber ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
von attentus berechtigt, Rechte und Pflichten aus dieser Verein-
barung an Dritte zu übertragen. 
 
9. Gewährleistung / Haftung  
attentus stellt sicher, dass die eingesetzten Zeitarbeitnehmer 
über die erforderliche Qualifikation verfügen. Auf Nachfrage des 
Auftraggebers weist er die Qualifikation nach. attentus gewähr-
leistet einzelvertraglich mit dem Zeitarbeitnehmer, dass daten-
schutzrechtliche Vorschriften der Weitergabe solcher Informati-
onen nicht entgegenstehen. 
attentus, deren gesetzliche Vertreter sowie Erfüllungsgehilfen 
haften nicht für durch Zeitarbeitnehmer anlässlich ihrer Tätigkeit 
bei dem Auftraggeber verursachte Schäden, es sei denn, atten-
tus, deren gesetzlichen Vertretern sowie Erfüllungsgehilfen fällt 
ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Auswahlverschulden 
zur Last.  
Im Übrigen ist die Haftung von attentus sowie seiner gesetzli-
chen Vertreter und Erfüllungsgehilfen auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht 
für Schäden, die auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit beruhen. Sie gilt sowohl für gesetzliche als 
auch für vertragliche Haftungstatbestände, insbesondere im 
Falle des Verzuges, der Unmöglichkeit, des Unvermögens, der 

Pflichtverletzung oder in Fällen der unerlaubten Handlung. Bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen 
haftet attentus darüber hinaus nur für vorhersehbare Schäden.  
Der Auftraggeber verpflichtet sich, attentus von allen Ansprü-
chen Dritter freizustellen, die diese im Zusammenhang mit der 
Ausführung und Verrichtung der dem Zeitarbeitnehmer durch 
den Auftraggeber übertragenen Tätigkeiten geltend machen. at-
tentus wird den Auftraggeber über jede Inanspruchnahme durch 
Dritte schriftlich in Kenntnis setzen. 
Der Auftraggeber stellt attentus von allen Forderungen frei, die 
attentus aus einer Verletzung des Auftraggebers der sich aus 
diesem Vertrag ergebenden Zusicherungen und Verpflichtun-
gen (z.B. Prüf- und Mitteilungspflichten) erwachsen. attentus 
verpflichtet sich, sich gegenüber etwaigen Anspruchstellern auf 
einschlägige Ausschlussfristen zu berufen. 
 
 
10. Übernahme von Zeitarbeitnehmern / Vermittlungsprovi-
sion 
Eine Vermittlung liegt vor, wenn der Auftraggeber oder ein mit 
ihm rechtlich oder wirtschaftlich verbundenes Unternehmen 
während der Dauer des AÜV mit dem Zeitarbeitnehmer von at-
tentus ein Arbeitsverhältnis eingeht. Eine Vermittlung liegt auch 
dann vor, wenn der Auftraggeber oder ein mit ihm rechtlich oder 
wirtschaftlich verbundenes Unternehmen innerhalb von 6 Mo-
naten nach Beendigung der Überlassung, höchstens aber 12 
Monate nach Beginn der Überlassung, mit dem Zeitarbeitneh-
mer ein Arbeitsverhältnis eingeht. Dem Auftraggeber bleibt in 
diesem Fall der Nachweis vorbehalten, dass der Abschluss des 
Arbeitsverhältnisses nicht aufgrund der vorangegangenen 
Überlassung erfolgt ist.  
Der Auftraggeber ist verpflichtet, attentus mitzuteilen, ob und 
wann ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde. Wenn im Streit-
fall attentus Indizien für den Bestand eines Arbeitsverhältnisses 
zwischen dem Auftraggeber und dem Zeitarbeitnehmer darlegt, 
trägt der Auftraggeber die Beweislast dafür, dass ein Arbeits-
verhältnis nicht eingegangen wurde. 
In den Fällen hat der Auftraggeber eine Vermittlungsprovision 
an attentus zu zahlen. Befristete Arbeitsverhältnisse sind im 
gleichen Umfang provisionspflichtig wie unbefristete Arbeitsver-
hältnisse. Die Höhe der Vermittlungsprovision beträgt bei direk-
ter Übernahme ohne vorherige Überlassung 30 % des jährli-
chen Bruttogehaltes der BewerberInnen. Im Übrigen beträgt die 
Vermittlungsprovision im Falle einer Übernahme innerhalb der 
ersten 3 Monate nach Beginn der Überlassung 2,5 Bruttomo-
natsgehälter, bei einer Übernahme innerhalb des 4. bis 6. Mo-
nats nach Beginn der Überlassung 2 Bruttomonatsgehälter, bei 
einer Übernahme innerhalb des 7. bis 9. Monats 1,5 Bruttomo-
natsgehälter und bei einer Übernahme innerhalb des 10. bis 12. 
Monats nach Beginn der Überlassung 1 Bruttomonatsgehalt. 
Berechnungsgrundlage der Vermittlungsprovision ist das zwi-
schen dem Auftraggeber und dem Zeitarbeitnehmer vereinbarte 
Bruttomonatsgehalt, mindestens aber das zwischen attentus 
und dem Zeitarbeitnehmer vereinbarte Bruttomonatsgehalt. Der 
Auftraggeber legt attentus eine Kopie des unterschriebenen Ar-
beitsvertrages vor. Bei Unterbrechungen in der Überlassung ist 
der Beginn der letzten Überlassung vor Begründung des Ar-
beitsverhältnisses maßgeblich. Die Vermittlungsprovision ist 
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen. Die Provision 
ist zahlbar 14 Tage nach Eingang der Rechnung. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn 
dem Auftraggeber den Arbeitnehmer von einem anderen Zeit-
arbeitsunternehmen überlassen wird. 

 

11. Geheimhaltung und Datenschutz 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Ihnen während der 
Zusammenarbeit bekanntwerdenden Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse, sowohl während der Dauer der Zusammenarbeit 
als auch nach seiner Beendigung Stillschweigen zu bewahren. 
Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich nicht auf solche Kennt-
nisse, die jedermann zugänglich sind oder deren Weitergabe für 
den anderen Vertragsteil ersichtlich ohne Nachteil ist. Im 
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Zweifelsfalle sind jedoch technische, kaufmännische und per-
sönliche Vorgänge und Verhältnisse, die dem Vertragspartner 
im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit bekannt werden, 
als Unternehmensgeheimnisse zu behandeln. In solchen Fällen 
ist der jeweils andere Vertragspartner verpflichtet vor der Offen-
barung gegenüber Dritten, eine Erlaubnis der Geschäftsleitung 
des betroffenen Vertragspartners einzuholen, ob eine be-
stimmte Tatsache vertraulich zu behandeln ist oder nicht. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich wechselseitig zur Einhal-
tung der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes. at-
tentus sichert zu, dass arbeitsvertraglich eine entsprechende 
Vereinbarung mit zur Überlassung bestimmten Mitarbeitern ge-
troffen wird. 

 

12. Schlussbestimmungen – Salvatorische Klausel 
Änderungen und Ergänzungen der Vereinbarung zwischen den 
Parteien bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt 
auch für eine Änderung des Schriftformerfordernisses selbst. 
Anstelle der Schriftform darf auch die elektronische Form (§ 
126a BGB) verwandt werden. Die von attentus überlassenen 

Zeitarbeitnehmer sind nicht berechtigt, Änderungen, Ergänzun-
gen oder Nebenabreden des AÜV mit dem Auftraggeber zu ver-
einbaren. 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis zwischen attentus und dem Auftrag-
geber ist der Sitz der jeweiligen Geschäftsstelle von attentus, 
die den vorliegenden AÜV geschlossen hat, sofern der Auftrag-
geber Kaufmann ist. attentus kann seine Ansprüche darüber 
hinaus auch bei den Gerichten des allgemeinen Gerichtsstan-
des des Auftraggebers geltend machen.  
Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen attentus und dem 
Auftraggeber gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  
Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies 
nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An Stelle der 
unwirksamen Bestimmung tritt eine solche, die dem wirtschaft-
lichen Zweck am nächsten kommt.  

 

 


